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Stammrechtssatz

§ 74 Abs. 4 Tir FlVfLG 1978 iVm § 38 Abs. 4 lit. b Tir FlVfLG 1978 begründete eine Parteistellung der Agrargemeinschaft

im Verfahren betre>end die agrarbehördliche Genehmigung einer Absonderung von Mitgliedschaftsrechten von der

Stammsitzliegenschaft und wurde damit der Agrargemeinschaft das Recht eingeräumt, dafür Sorge zu tragen, dass

durch die Absonderung nicht eine dem wirtschaftlichen Zweck der Agrargemeinschaft abträgliche Zersplitterung oder

Anhäufung von Anteilsrechten eintritt.Das Recht der Agrargemeinschaft, eine Zersplitterung oder Anhäufung von

Anteilsrechten zu verhindern, ist aus der Bestimmung des § 38 Abs. 4 lit. b Tir FlVfLG 1978, welcher das Verbot einer

solchen Anhäufung oder Zersplitterung enthielt, in Verbindung mit den Bestimmungen über die Parteistellung

abgeleitet(Hinweis E 6. März 1990, 89/07/0123). Gegenüber dieser Rechtslage nach dem Tir FlVfLG 1978 ist durch das

Tir FlVfLG 1996 eine entscheidende Änderung eingetreten, weil dieses der Agrargemeinschaft keine Parteistellung im

Verfahren zur Genehmigung der Absonderung mehr einräumt und ihr damit auch das Recht nimmt, dem Verbot der

Anhäufung oder Aufsplitterung zum Durchbruch zu verhelfen. Der Agrargemeinschaft kommt damit auch kein Recht

mehr zu, in das durch die Genehmigung der Absonderung eingegri>en werden könnte. Bei der Beurteilung der Frage,
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ob durch eine Bestimmung in einem Gesetz auch subjektive Rechte begründet werden sollen, kommt nämlich der

Regelung der Parteistellung als Instrument zur Durchsetzung eines solchen Rechtes Bedeutung zu. Dadurch dass das

Tir FlVfLG 1996 im Verfahren zur Genehmigung der Absonderung von Anteilsrechten der Agrargemeinschaft keine

Parteistellung zugesteht, hat der Gesetzgeber auch die Entscheidung getro>en, dass die Bestimmung des § 38 Abs. 4

lit. b legcit der Agrargemeinschaft kein subjektives Recht einräumt, sondern dass die Einhaltung dieser Bestimmung

der Behörde überantwortet ist. Dagegen bestehen auch keine rechtlichen Bedenken, da es grundsätzlich dem

Ermessen des Gesetzgebers überlassen ist, ob er eine von ihm gescha>ene Bestimmung des objektiven Rechts auch

zu einem subjektiven Recht macht oder nicht.
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